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„ungenügend = 5

Der Lehrling oder Werktätige erfüllt die in der 
Rahmenausbildungsunterlage enthaltenen Anforde
rungen nicht. Seine Kenntnisse sind so lückenhaft 
und ■ oberflächlich. daß der Zusammenhang ver
lorengeht. Es gelingt ihm in den meisten Fällen 
noch nicht, in Zusammenhängen zu denken und 
sein geringes Wissen und Können anzuwenden.

2. Fest legen der Gesamtzensur

2.1. Beim Fesllegen der Gesamtzensur (s. § 10 Abs. 1) 
ist unter Beachtung der in der Gesamtbeurleilung 
zusammengefaßten Leistungs- und Verhaltensent
wicklung folgendermaßen zu verfahren:

„mit Auszeichnung bestanden“

Alle Abschlußzensuren, einschließlich der Zensur 
der schriftlichen Hausarbeit, lauten „sehr gut“. Die 
Gesamtzensur „mit Auszeichnung bestanden“ kann 
noch zuerkannt werden, wenn in 2 Fächern, Lehr
gängen oder Stoffgebieten — außer in der schrift
lichen Hausarbeit, im Fach Staatsbürgerkunde und 
in den beruflichen Grundlagenfächern — dieZensur 
„gut“ erteilt wurde.

„sehr gut bestanden“

Mindestens die Hälfte der Abschlußzensuren — dar
unter die Zensur der Hausarbeit, der Fächer Staats
bürgerkunde und Betriebsökonomik, eines weiteren 
Grundlagenfaches, 2 Zensuren der berufstheo- 
retisehen und 2 Zensuren der berufspraktischen 
Ausbildung — lauten „sehr gut“, die übrigen Ab
schlußzensuren lauten „gut“. Die Gesamtzensur

„sehr gut bestanden“ kann'noch zuerkannt werden, 
.wenn bei den übrigen Abschlußzensuren — außer 
in einem weiteren Grundlagenfach — in einem Fall 
„befriedigend“ erteilt wurde.

„gut bestanden“

Mindestens die Hälfte der Abschlußzensuren — 
darunter die Zensur der Hausarbeit, der Fächer 
Staatsbürgerkunde und Betriebsökonomik, eines 
weiteren Grundlagenfaches. 2 Zensuren ...der be-, 
rufstheoretischen und 2 Zensuren der berufs
praktischen Ausbildung — lauten „gut“, die übri
gen Abschlußzensuren lauten „befriedigend“. Die 
Gesamtzensur „gut bestanden“ kann noch zuer
kannt werden, wenn bei den übrigen Abschlußzen-. 
suren — außer in einem weiteren Grundlagen
fach — 1h einem Fall „genügend“ ert'feilt wurde.

„befriedigend bestanden“

Mindestens die Hälfte der Abschlußzensuren — 
darunter die Zensur der Hausarbeit, der Fächer 
Staatsbürgerkunde und Betriebsökonomik, eines 
weiteren Grundlagenfaches, 2 Zensuren der be
rufstheoretischen und 2 Zensuren der berufsprak
tischen Ausbildung — lauten „befriedigend“, die 
übrigen Abschlußzensuren lauten „genügend“.

„bestanden“

Keine Abschlußzensur lautet „ungenügend“. ,

2.2. Wenn bei der Ermittlung der Gesamtzensur beson
dere Härtefälle auftreten, kann die Prüfungskom
mission unter Beachtung der Gesamtbeurteilung 
Ausnahmeregelungen beschließen.
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